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Abstract

Wearables (z.B. Datenbrillen und Smartwatches) 
sind ein besonders sichtbares, aber auch umstritte-
nes Element von Industrie-4.0-Anwendungen. Sie 
versprechen eine Verbesserung der Arbeitsqualität 
durch Unterstützung von Beschäftigten, bergen zu-
gleich aber auch Gefahren der Rationalisierung und 
vor allem Überwachung von Arbeitsprozessen. In 
dieser Studie wird untersucht, unter welchen Be-
dingungen Betriebsräte und Beschäftigte den Ein-
satz von Wearables im Betrieb akzeptieren. Kon-
zeptionell baut die Analyse auf Forschung über 
die Rolle von Betriebsräten in Digitalisierungspro-
zessen sowie dem Technology Acceptance Model 
auf. Empirisch fußt die Analyse auf 16 qualitativen 
Fallstudien sowie einer Befragung von 1.046 Er-

werbstätigen. Die Studie zeigt Unsicherheiten beim 
Umgang mit der Wearables-Technologie, aber auch 
insgesamt erfolgreiche Einflussnahme der Betriebs-
räte. Ein interessanter Kontrast zeigt sich im Hin-
blick auf die Wahrnehmung der Betriebsräte und 
der Beschäftigten. Während einige Betriebsräte die 
geringe Mobilisierungsfähigkeit von Beschäftig-
ten für Datenschutzfragen beklagen, bewerten die 
befragten Beschäftigten den Datenschutz als Be-
dingung für die Akzeptanz von Wearables deutlich 
höher als den Nutzen für die Arbeit. Potentielle Er-
klärungen sind das „Privacy Paradox“, aber auch 
eine Unterschätzung der Potentiale der Daten-
schutzthematik seitens der Betriebsräte.

When do works councils and employees accept 
the implementation of wearables in the workplace? 

Wearables (e.g., data glasses and smartwatches) are 
a particularly visible but also controversial element 
of Industry 4.0 applications. They promise to im-
prove the quality of work by supporting employees, 
but at the same time also harbor dangers of ratio-
nalization and, above all, surveillance of work pro-
cesses. This study examines the conditions under 
which works councils and employees accept the 
use of wearables in the workplace. Conceptually, 
the analysis builds on research on the role of works 
councils in digitalization processes and the Technol-
ogy Acceptance Model. Empirically, the analysis is 
based on 16 qualitative case studies and a survey 
of 1,046 employees. The study shows uncertain-
ties in dealing with wearables technology, but also 

overall successful influence of works councils. An 
interesting contrast emerges with regard to the per-
ceptions of works councils and employees. While 
some works councils complain about the difficul-
ties to mobilize employees around data protection 
issues, the employees surveyed rate data protection 
as a condition for accepting wearables significantly 
higher than the benefits for work. Potential expla-
nations are the “privacy paradox”, but also an un-
derestimation of the potential of the data protection 
issue on the part of the works councils.
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1 Einleitung

Wearables – also beispielsweise Datenbrillen und 
Smartwatches – sind ein besonders sichtbares Ele-
ment von Industrie-4.0-Anwendungen und fehlen 
daher in kaum einer Abbildung, die die gegenwär-
tigen Veränderungen in der Industrie symbolisieren 
soll. Wearables sollen die Beschäftigten mit digita-
len Assistenzsystemen in den Unternehmen vernet-
zen, situationsgerechte Informationen liefern, aber 
auch Daten über den Arbeitsprozess in die IT-Sys-
teme einspeisen (Hobert & Schumann, 2017).

Der Einsatz von Wearables wirft eine Reihe von 
zentralen Fragen für die Arbeitswelt auf. Die Tech-
nologie verspricht auf der einen Seite eine Verbes-
serung der Arbeitsqualität und auf der anderen Sei-
te Rationalisierungseffekte. Sie ermöglicht zudem 
eine neue Qualität der Überwachung des Arbeits-
prozesses und damit letztendlich auch der Beschäf-
tigten, was u.a. Fragen des Datenschutzes mit sich 
bringt. Für das Management und noch mehr für 
die Betriebsräte werden Wearables damit zu einem 
schwierigen Thema, denn es gilt einerseits den not-
wendigen Schutz für die Beschäftigten sicherzu-
stellen, und andererseits die Innovationspotentiale 
der neuen Technologie zu nutzen – und das unter 
Bedingungen einer hohen Unsicherheit, denn die 
Technologie befindet sich noch in der Entwicklung 
(Evers et al., 2019).

In der arbeitssoziologischen Forschung sind in 
letzter Zeit einige Studien zur Akzeptanz digitaler 
Technologien erschienen (Droste, 2020; Hoose et 
al., 2021; Kalff & Kutlu, 2022). In den spezifisch 
auf Wearables fokussierenden Arbeiten wird vor 
allem ihre Rolle als Mittel der Überwachung und 
des Eindringens des algorithmischen Managements 
in die Mikrowelt der sozialen Prozesse im Betrieb 
beleuchtet (Delfanti, 2021; Moore & Robinson, 
2016). Druck zur Leistungssteigerung und ver-
stärkter Wettbewerb zwischen Beschäftigten gelten 
als Auswirkungen. Unsere Studie nimmt hier eine 
andere Perspektive ein. Wir betrachten Wearables 

als eine Technologie, deren Nutzung im Betrieb 
ausgehandelt werden muss. Zudem versuchen wir 
eine Forschungslücke zu füllen, nämlich das Feh-
len empirischer Evidenz über die Wahrnehmung 
von Wearables in Betrieben.

Das Ziel dieser Studie ist insbesondere, die Akzep-
tanz von Wearables in dieser Verhandlungsarena zu 
untersuchen, und zwar mit Fokus auf Betriebsräte 
und die Beschäftigten. Unsere zentralen Fragen sind:

1. Welche Faktoren sind für Betriebsräte ent-
scheidend für die Akzeptanz von Wearables 
und digitalen Assistenzsystemen?

2. Unter welchen Bedingungen akzeptieren 
Beschäftigte die Nutzung von Wearables in 
Arbeitsprozessen?

Unsere Analyse beruht einerseits auf 48 Interviews 
im Rahmen von 16 Fallstudien in Betrieben und 
anderseits auf einer Befragung von 1.046 Erwerbs-
tätigen. In unserer Analyse schließen wir einerseits 
an Forschung über die Rolle von Betriebsräten in 
Digitalisierungsprozessen an, in der eine Reihe von 
Einflussmöglichkeiten, zugleich aber auch erhebli-
che Unsicherheiten aufgezeigt worden sind (Hai-
peter, 2020; Matuschek & Kleemann, 2018). An-
dererseits beziehen wir uns auf die Forschung über 
Akzeptanz neuer Technologien und hier insbeson-
dere auf das Technology Acceptance Model (TAM) 
und seine Weiterentwicklungen (Davis, 1989; Ven-
katesh et al., 2016).

Wir beginnen die Darstellung mit dem Forschungs-
stand und unserem konzeptionellen Rahmen (Ab-
schnitt 2), stellen dann unsere Datengrundlage und 
Methoden vor (Abschnitt 3), präsentieren die Fall-
studienbefunde (Abschnitt 4) und die Befragungs-
ergebnisse (Abschnitt 5). Der Artikel endet mit 
übergreifenden Schlussfolgerungen (Abschnitt 6)
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2 Forschungsstand und konzeptioneller Rahmen

Das Besondere der Wearables-Technologie ist, dass 
sie nicht nur dazu genutzt werden kann, Informa-
tionen kontextspezifisch an die Beschäftigten zu 
übermitteln, sondern auch um in großem Umfang 
Daten über den Arbeitsprozess zu erheben. Die-
ses Potential wirft in einer besonderen Schärfe die 
Frage der Regulierung der Daten auf. Wie dieser 
Regulierungsbedarf in der betrieblichen Verhand-
lungsarena aufgegriffen wird, hängt stark von dem 
institutionellen Setting ab.

Unsere Analyse fokussiert auf den Begriff der Ak-
zeptanz, d.h. der Bereitschaft von Menschen, eine 
Technologie zu nutzen (Davis, 1989). Diese Per-
spektive unterscheidet sich vom Konzept der An-
eignung, das auf die aktive Nutzung der Technolo-
gie durch Beschäftigte fokussiert und sich dabei für 
das Erleben der Technologie im Arbeitsprozess, für 
die Interpretation und auch Anpassung der Techno-
logie an eigene Bedarfe interessiert (Walker, 2017).

In unserer Fragestellung fokussieren wir zwei 
unterschiedliche Akteursgruppen: Beschäftigten-
vertretungen und Beschäftigte. Da unsere Fallstu-
dien in Deutschland durchgeführt wurden, handelt 
es sich bei den Beschäftigtenvertretungen um Be-
triebsräte. Die von uns untersuchten Betriebe ge-
hören zum Kernbereich des klassischen „deutschen 
Modells“ (Müller-Jentsch, 2003), das zwar erhebli-
chen Erosionstendenzen ausgesetzt ist (Addison et 
al., 2017; Bellmann & Ellguth, 2018; Bispinck et 
al., 2010), insbesondere aber in der Industrie wei-
terhin existiert. Die Beschäftigtenseite besitzt im 
deutschen Fall also spezifische „associational pow-
er resources“ (Wright, 2015), die die Machtverhält-
nisse in der Verhandlungsarena beeinflussen – auch 
wenn diese Machtressourcen erst im Implemen-
tierungsprozess der Technologien greifen. Zudem 
prägt die Mitbestimmung die strategischen Orien-
tierungen von Betriebsräten und dem Management 
im Sinne von Edwards et al. (2006).

Im Allgemeinen haben Betriebsräte bei der Ein-
führung von technischen Neuerungen zwar nach 
§90 des Betriebsverfassungsgesetztes (BetrVG) 
nur das Recht, über die Planungen rechtzeitig in-
formiert und konsultiert zu werden. Für die Ana-
lyse der Einführung von digitalen Assistenzsyste-
men und Wearables haben sie allerdings bestimmte 
Hebel, um auf die Technologieeinführung Einfluss 
zu nehmen. Erstens gibt §87 BetrVG dem Be-
triebsrat das Recht, über die Einführung von tech-
nischen Lösungen mitzuentscheiden, wenn diese 
„dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leis-
tung der Arbeitnehmer zu überwachen“. Zweitens 
sieht §5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vor, 
dass der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchführen muss, wenn die Gestaltung von 
Arbeitsverfahrungen physische oder auch psychi-
sche Belastungen erzeugen kann. Der Betriebsrat 
kann einfordern, dass eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt wird, und mitentscheiden, wie sie 
durchgeführt wird. Weitere Möglichkeiten bietet 
die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Diese regelt zwar nicht spezifisch die Rolle der 
Betriebsräte beim Beschäftigtendatenschutz, for-
muliert allerdings Vorgaben, die Betriebsräte nut-
zen können. Wenn Systeme installiert werden, die 
eine Überwachung der Beschäftigten ermöglichen, 
muss eine Datenschutzfolgeabschätzung durchge-
führt werden, um zu zeigen, wie der Persönlich-
keitsschutz der Beschäftigten gewährleistet wird 
(vgl. Körner, 2019).

Es liegen erst wenige empirische Studien über die 
Erfahrungen der Betriebsräte bei der Einführung 
von digitalen Assistenzsystemen vor. Obwohl die 
rechtlichen Rahmenbedingungen den Betriebsräten 
durchaus Einfluss auf den Technologieeinführungs-
prozess geben, berichten einige Studien von erheb-
lichen Schwierigkeiten. Matuschek und Kleemann 
(2018) argumentieren, dass Betriebsräte trotz ihrer 
gesetzlichen Rechte Probleme haben, die neuen di-
gitalen Technologien zu beurteilen. Sie stehen vor 
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der Herausforderung, den zukünftigen Einsatz von 
Technologien mit dem Management zu verhandeln, 
obwohl sowohl sie selbst als auch das Management 
diesen zukünftigen Einsatz oftmals noch nicht ge-
nau abschätzen kann. Sie sind zugleich mit einer 
Vielzahl dezentraler Digitalisierungsprojekte in 
den Unternehmen konfrontiert, die enorme Kom-
plexität erzeugen. Dies erschwert eine aktive Mit-
gestaltung der neuen Technologien (vgl. auch Fal-
kenberg et al., 2020; Klippert et al., 2018).

Einige Studien beschäftigten sich mit gewerk-
schaftlichen Initiativen, mit denen Betriebsräte bei 
der Mitgestaltung von Digitalisierungsprojekten 
unterstützt werden. So versucht das Projekt „Arbeit 
2020 in NRW“ (eine Kooperation des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes sowie der Gewerkschaften 
IG Metall, IG BAU, NGG und IG BCE), die Be-
triebsräte bei der aktiven Gestaltung der Digitali-
sierung zu begleiten (Haipeter, 2020). Dafür wer-
den mit gewerkschaftlicher Unterstützung von 
Betriebsräten „Landkarten“ entwickelt, auf denen 
die laufenden und anstehenden Digitalisierungs-
projekte im Betrieb aufgezeichnet werden. Diese 
Landkarten helfen Betriebsräten dabei, mit Be-
schäftigten ins Gespräch zu kommen, Gestaltungs-
ideen zu entwickeln und mit dem Management zu 
verhandeln. Zu erwähnen ist auch der Transforma-
tionsatlas der IG Metall, der einen ähnlichen An-
satz verfolgt (IG Metall, 2019).

Der Forschungsstand im Hinblick auf die Rolle von 
Betriebsräten bei der Einführung von Wearables 
betont also die rechtlichen Handlungsmöglichkei-
ten (vor allem im Hinblick auf Datenschutz, Leis-
tungskontrolle und Arbeitsschutz), aber auch die 
Unsicherheit und die fehlenden Ressourcen und 
Expertisen.

In jüngster Zeit sind einige arbeitssoziologische 
Analysen zur Akzeptanz neuer Technologien aus 
der Sicht der Beschäftigten vorgelegt worden, die 
sich allerdings nicht spezifisch mit Wearables befas-
sen (Droste, 2020; Hoose et al., 2021; Kalff & Kut-
lu, 2022). Diese Studien verzichten jedoch darauf, 
den Akzeptanzbegriff systematisch zu definieren 
und theoretisch zu fundieren, und fokussieren statt-
dessen auf einzelne Einflussfaktoren auf Akzeptanz 
wie etwa die Wahrnehmung der Beschäftigungs-
sicherheit (Droste, 2020) oder die Traditionen der 
Arbeitskonflikte im Betrieb (Kalff & Kutlu, 2022).

Da unsere Studie an einer systematischen Analy-
se der Bedingungen von Akzeptanz interessiert ist, 
greifen wir auf das dominante Konzept zu diesem 
Thema zurück, das in der Wirtschaftsinformatik 
entwickelte TAM (Davis, 1989), das in seiner Ur-
sprungsversion zwei zentrale Determinanten der 
Technologieakzeptanz betont: die wahrgenommene 
Nützlichkeit der Technik im Arbeitsprozess und die 
wahrgenommene Benutzungsfreundlichkeit. Die 
von Venkatesh und Davis (2000) vorgenommene 
Weiterentwicklung des TAM ergänzte dieses insbe-
sondere um die Aspekte der sozialen Konformität 
(d.h. Orientierung am Verhalten anderer) und des 
sozialen Ansehens (d.h. der Bedeutung von Tech-
nologien als Statussymbole). Aus den Diskussionen 
um das TAM entwickelten schließlich Venkatesh et 
al. (2003, 2016) die Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology (UTAUT), die vier zentra-
le Determinanten der Technologieakzeptanz in den 
Vordergrund stellt: die Erwartungen an die Leistung 
der Technologie (Nützlichkeit), die Erwartungen an 
den Aufwand der Implementierung (Benutzungs-
freundlichkeit), soziale Einflüsse (Konformität, 
Status) und weitere potentielle förderliche Rah-
menbedingungen (2003: 451; 453) im Sinne einer 
organisatorische und technischen Infrastruktur.
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Es liegen erste Studien zur Akzeptanz von Weara-
bles vor, die das TAM bzw. die UTAUT für diesen 
Gegenstandsbereich spezifizieren. Kim und Shin 
(2015) heben im Hinblick auf die Akzeptanz der 
Nutzung von Smartwatches die Faktoren der affek-
tiven Qualität, der Mobilität und Verfügbarkeit, der 
subkulturellen Attraktivität sowie der Kosten her-
vor. In einer von Peng et al. (2022) durchgeführten 
Meta-Analyse zu den Bedingungen der Technolo-
gieakzeptanz von Wearables bestätigten sich die 
vom TAM hervorgehobenen Faktoren, insbesonde-
re die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahr-
genommene Benutzerfreundlichkeit. Hinzu kamen 
Faktoren wie der wahrgenommene Spaß und die 
Möglichkeit zur Selbstdarstellung sowie das wahr-
genommene Datenschutzrisiko (vgl. auch Chuah 
et al., 2016). Mit dem Datenschutzrisiko bezogen 
Peng et al. (2022) allerdings eine Dimension ein, 
die sich im ursprünglichen TAM nicht explizit fin-
det. Die Studie von Jacobs et al. (2019) kommt zum 
Ergebnis, dass insbesondere die Nutzung von Wea-
rables zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf Zu-
stimmung stößt. Abgesehen von dieser spezifischen 
Dimension der Nützlichkeit spielen auch positive 
Erfahrungen der Beschäftigten mit dem Daten-
schutz im Unternehmen eine unterstützende Rolle 
für die Schaffung von Akzeptanz (ähnlich Gao et 
al., 2015; Magni et al., 2021).

Im Hinblick auf die Akzeptanz von Datenschutz-
risiken beim Einsatz von neuen Technologien ist es 
sinnvoll, weitere theoretische Überlegungen hin-
zuzuziehen. Die von Dinev und Hart (2006) ent-
wickelte „Privacy Calculus Theory“ spielt in der 
Forschung eine wichtige Rolle. Nach dieser Theo-
rie hängt die Bereitschaft, persönliche Daten zur 
Verfügung zu stellen, von der Abwägung zwischen 
dem wahrgenommenen Datenschutzrisiko und dem 
persönlichen Nutzungsinteresse der Technologie 
ab. Wichtig ist es zudem, auf das „Privacy Para-
dox“ hinzuweisen, wonach die grundsätzliche Hal-
tung gegenüber Datenschutz durchaus nicht mit 
dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmen muss, 
wenn Nützlichkeitsüberlegungen dagegen spre-
chen (Kokolakis, 2017).

Während also die Forschung über Wearables auf 
Fragen der Überwachung, Mikrokontrolle und 
Quantifizierung des Arbeitslebens fokussiert (Del-
fanti, 2021; Moore & Robinson, 2016), spielen 
für Betriebsräte und Beschäftigte auch Fragen der 
Nützlichkeit und des Arbeitsschutzes eine Rolle. 
Der Forschungsstand lässt erwarten, dass Unsi-
cherheiten über die Potentiale der Technologie die 
Haltung der Betriebsräte prägen und eher defensive 
Haltungen fördern. Zudem kann vermutet werden, 
dass für die Beschäftigten Nützlichkeitsmotive 
einen höheren Stellenwert haben als Datenschutz-
überlegungen. Das zentrale Ziel unserer Analyse ist 
nun, die Implementierungsprozesse von Wearables 
in Betrieben zu beleuchten und dabei die Sicht-
weisen der Betriebsräte und der Beschäftigten zu 
untersuchen und auch zu vergleichen.
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3 Datengrundlage und Methoden

Die in der vorliegenden Analyse verwendeten 
Daten wurden im Forschungsprojekt „Wearable 
Computing in Fertigung und Logistik“ erhoben, 
das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wur-
de (Laufzeit 2017 – 2021). Das Projekt kombinier-
te einen qualitativen und explorativ-verstehenden 
Forschungsansatz sowie eine quantitative Online-
Befragung. 

Der qualitative Teil der Studie beruhte auf insge-
samt 48 Interviews mit 83 Gesprächspartner:innen. 
Zuerst wurden im Zeitraum 2017-2019 16 ein- bis 
zweistündige Experteninterviews (Gläser & Lau-
del, 2010) mit insgesamt 23 Personen durchge-
führt, in denen die möglichen Nutzungsszenarien, 
der Entwicklungsstand der Technik sowie die Rolle 
der Lösungsentwickler:innen im Fokus standen.

Anschließend wurden 16 Fallstudien des Einsatzes 
von Wearables und digitalen Assistenzsystemen in 
der Logistik und Fertigung durchgeführt (Tabelle 
1). Die Fallauswahl orientierte sich an dem Ziel, 
möglichst viele der in der Fachliteraturauswertung 
identifizierten Nutzungsszenarien von Wearables 
einzubeziehen (Krzywdzinski et al., 2022). Die 
Fallstudien ordneten sich in drei Gruppen:

 \ Einsatz von Datenbrillen, Smart Watches 
und Smart Gloves in der Kommissionie-
rung/Logistik,

 \ Einsatz von Datenbrillen und Smart Wat-
ches im Bereich Wartung und Fernwartung 
sowie Arbeitsschutz in der Fertigung,

 \ Einsatz von Datenbrillen in der Qualifizie-
rung (vor allem in der Fertigung).
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Tabelle 1: Überblick über Fallstudien

Fallstudie Branche Beschäftigte 
im Betrieb Anwendung

Kommissionierung/Logistik

FoodLog Lebensmittel 240 Pick-by-voice in der Kommissionierung

CarLog1 Automobil 2000 Datenbrillen in der Kommissionierung

CarLog2 Automobil >5000 Datenbrillen in der Kommissionierung

CarLog3 Automobil 570 Smarte Handschuhe in der Kommissionierung

CarLog4 Automobil 400 Datenbrillen in der Kommissionierung

RetailLog Handel 2000 Smarte Handschuhe in der Kommissionierung

ElectroLog Elektronik 1000 Datenbrillen und Smart Watches in der Material-
bereitstellung für PCB-Montage

Fertigung

ChemMain Chemie 3000 Datenbrillen und Smartphones in der Instandhaltung

ElectroSup Elektronik 500 Datenbrillen für Fernwartung

ElectroMan Elektronik 1000 Smart Watches für Maschinenbedienung

SteelSafe Stahl 5000 Datenbrillen für Fertigung

AutoTrain Automatisierung 3000 Datenbrillen für Qualifizierung in der Montage

CarTrain Automobil 5000 Datenbrillen für Qualifizierung in der Montage

ElectroTrain1 Elektronik 1000 Datenbrillen für Qualifizierung in der Montage

ElectroTrain2 Elekronik >5000 Datenbrillen für Qualifizierung in der 
Maschinenbedienung und Instandhaltung

TransportTrain Transport >1000 Datenbrillen für Qualifizierung in der 
Maschinenbedienung

Quelle: Eigene Darstellung.
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Die Fallstudien stammen vor allem aus Ferti-
gungs- und Logistikbereichen der Automobil-, 
der Elektrotechnik- und der Automatisierungsin-
dustrie, einzelne Fälle gehören zudem der Trans-
portbranche, der Nahrungsmittelindustrie und der 
Einzelhandelslogistik an.

Insgesamt wurden bei den Fallstudien in den Jahren 
2018-2019 32 ein- bis zweistündige Interviews 
mit 60 Personen durchgeführt. Typischerweise be-
stand eine Fallstudie aus einem Gespräch mit den 
Projektverantwortlichen im Management sow-
ie Betriebsräten, in manchen Fällen nahmen auch 
Shopfloormitarbeiter:innen an den Gesprächen teil. 

Häufig waren an den Interviews mehrere Personen 
beteiligt, die jeweils unterschiedliche Expertise 
einbrachten. Bei den Gesprächen mit Management-
vertreter:innen waren häufig verschiedene Funk-
tionen vertreten, etwa die Vorgesetzten des Bere-
ichs, in dem die Wearables eingesetzt wurden, und 
die Projektverantwortlichen; oder Vorgesetzte aus 
der Produktion und die Verantwortlichen aus der 
IT. Im Falle der Interviews mit den Betriebsräten 
nahmen oftmals mehrere Betriebsratsvertreter:in-
nen teil, häufig die Betriebsratsvorsitzenden sowie 
die für das Thema IT zuständigen Betriebsräte. In 
Tabelle 2 ist die Zusammensetzung der Interviews 
aufgeschlüsselt.

Tabelle 2: Überblick über Interviews

Anzahl 
Interviews

Anzahl interviewter 
Personen Interviewpartner:innen

9 10 Experteninterviews mit Lösungsentwickler:innen

2 4 Experteninterviews mit Wissenschaftler:innen

5 9 Experteninterviews mit Vertreter:innen von 
Industrieunternehmen

14 31 Fallstudieninterviews mit Managementvertreter:innen und 
Projektverantwortlichen

12 23 Fallstudieninterviews mit Betriebsräten

6 6 Fallstudieninterviews mit Shopfloormitarbeiter:innen

48 83  

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgte 
mittels inhaltlich strukturierender qualitativer In-
haltsanalyse nach Kuckartz (2016) und Gläser und 
Laudel (2010). 

Für den Zugang zur Online-Befragung wurde ein 
professionelles Befragungsinstitut gewählt. Damit 
sollte – anders als in den qualitativen Studien – ein 

breiter Zugang eröffnet werden, unabhängig davon, 
ob in den Unternehmen der Befragten bereits Wea-
rables eingesetzt wurden oder ob ein Betriebsrat 
vorhanden war. Befragt wurden 1.046 Erwerbstä-
tige im Alter von 20-66 Jahren (Tabelle 3). Da es 
sich um eine reine Online-Befragung handelte, ist 
zu betonen, dass es keine repräsentative Bevölke-
rungsstichprobe ist.
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Tabelle 3: Befragungssample

Geschlecht

    Männer 59,4 %

    Frauen 40,4 %

Berufsgruppe (KldB 2010)

    Militär 0,3 %

    Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau 1,6 %

    Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 24,0 %

    Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik 8,6 %

    Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 2,8 %

    Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 12,1 %

    Kaufmänn. Dienstleistungen, Handel, Hotel, Tourismus 10,2 %

    Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung 9,7 %

    Gesundheit, Soziales, Lehre, Erziehung 29,0 %

    Nichttechn. Wissenschaft, Kultur, Gestaltung 1,7 %

Quelle: Eigene Darstellung.

Für die Befragung wurden Personen mit zwei Fil-
terfragen ausgewählt: „Arbeiten Sie vorwiegend 
im Büro (egal ob im Homeoffice oder im Unter-
nehmen)?“ und „Empfinden Sie Ihre Arbeit als kör-
perlich anstrengend?“. Nur wer angab, vorwiegend 
nicht im Büro zu sitzen oder die Arbeit als körper-
lich anstrengend zu empfinden, konnte die Umfra-
ge weiterführen. So sollten Personengruppen aus-
gewählt werden, für die ein Einsatz von Wearables 
im Arbeitsprozess realistisch ist.

Die Stichprobe zeigt sich in Bezug auf die Bun-
desländer weitgehend repräsentativ. Ältere Per-
sonen und Männer sind – aufgrund der Filterfra-

gen – im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt 
leicht überrepräsentiert. Die Befragten stammen 
überwiegend aus kleinen und mittleren Unterneh-
men: 69,6 % arbeiten in Unternehmen mit unter 
250 Beschäftigten und nur 10,2 % in Unternehmen 
mit mehr als 2.000 Beschäftigten. Dies entspricht 
weitgehend dem Bevölkerungsdurchschnitt. Über-
repräsentiert sind aufgrund der Filterfragen Berufs-
gruppen in Bereichen mit einem höheren Anteil 
physischer Arbeitsplätze, insbesondere Gesund-
heit, aber auch Produktion und Fertigung.
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In der quantitativen Erhebung wurde bewusst Ab-
stand davon genommen, konkrete Hardware-Varian-
ten (wie Smart Gloves, Smart Watches, Datenbrillen) 
zu thematisieren, da diese zu sehr unterschiedlichen 
Zwecken und für die Aufzeichnung sehr unter-
schiedlicher Daten verwendet werden können. Statt-
dessen wurde unterschieden nach den drei relevan-
ten Erfassungsdimensionen, auf die Wearables am 
Arbeitsplatz üblicherweise zielen können, nämlich: 
Emotionen, körperliche Zustände und Bewegungen.

Die zentralen Thesen der Erhebungen waren, dass 
für Beschäftigte entscheidend ist, welche Daten mit 
Wearables erhoben werden, wie diese genutzt wer-
den (Nützlichkeit) und wie diese Nutzung reguliert 
ist (Datenschutz). Der Hauptteil des Fragebogens 
dreht sich um die Frage, unter welchen Bedingun-
gen bestimmte Formen des Einsatzes von Weara-
bles und der damit verbundenen Datenaufzeich-
nung für Beschäftigte wie akzeptabel sind.

4 Fallstudienbefunde: Betriebsräte und 
die Einführung von Wearables

Die Haltung der Betriebsräte gegenüber Wearables 
war in den untersuchten Fällen einerseits von Un-
sicherheiten über die Möglichkeiten und Gefahren 
der Technologie, aber andererseits auch von prag-
matischem Erproben geprägt.

Erleichtert wurde eine solche pragmatische Erpro-
bung dadurch, dass sich insgesamt kaum Auswir-
kungen auf Beschäftigung und auch kaum negative 
Auswirkungen auf Qualifikationsanforderungen im 
Arbeitsprozess zeigten. Nur in Fällen, in denen die 
Einführung von Wearables im Kontext eines größe-
ren Sprungs in der Digitalisierung der Arbeitspro-
zesse stand (z.B. Übergang von Papierlisten zu di-
gitalen Systemen in der Logistik), kam es zu einer 
Reduktion der Beschäftigung in Arbeitsprozessen, 
die allerdings durch eine Versetzung der Beschäf-
tigten gelöst werden konnte. In anderen Fällen 
diente der Einsatz von Wearables vor allem

 \ einer Standardisierung der Arbeitsprozesse,

 \ einer Reduktion von Fehlern und Störun-
gen, 

 \ einer höheren Flexibilität des Arbeitsein-
satzes sowie

 \ der Qualifizierung.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz 
der Wearables und der digitalen Assistenzsysteme 
in allen Fallstudien erst in jüngster Zeit begonnen 
hatte bzw. teilweise noch im Pilotstadium war. Ein 
Betriebsrat beschrieb seine Sicht folgendermaßen:

„Wir diskutieren das im Betriebsrat: werden 
die Leute breiter einsetzbar? Werden Stel-
len abgebaut? Diese Gefahr gibt es. Unsere 
Werkleitung verspricht, dass das nicht ge-
schehen wird. Sie wollen die Zeitgewinne 
dafür nutzen, dass Leute an neuen Ideen, 
an Verbesserungen arbeiten. Wir werden 
es sehen. Früher hätten wir eine Betriebs-
vereinbarung am Anfang gemacht und al-
les abgesichert. Jetzt machen wir es iterativ. 
Wir lassen Projekte laufen und machen mit. 
Es entwickelt sich einfach alles zu schnell, 
als dass wir es anders machen könnten. Wir 
setzen darauf, dass wir gegenseitiges Ver-
trauen aufbauen.“ (IV41)

Wir diskutieren die Managementstrategien und ihre 
Auswirkungen an anderer Stelle (Krzywdzinski et 
al., 2022) und werden dies hier nicht weiter vertiefen.
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Aufgrund dieser Ausgangslage standen im Fokus 
der Betriebsräte vor allem Fragen der Arbeitssi-
cherheit und des Datenschutzes, in denen ihnen die 
Mitbestimmung erheblichen Einfluss zugesteht. 
In den meisten Fällen ähnelte sich das Vorgehen. 
Als Hauptinstrument wurde von den Betriebsräten 
im ersten Schritt die im Arbeitsschutzgesetz vor-
geschriebene Gefährdungsbeurteilung eingesetzt. 
Die Bewertung umfasste meistens die Einholung 
von Sachverständigengutachten, die Erprobung der 
neuen Technologien durch Betriebsräte und Arbeit-
nehmende im Rahmen von Pilotprojekten sowie 
die Befragung der Arbeitnehmenden während einer 
Pilotphase. In zwei Fällen (CarLog2 und SteelSa-
fe) wurde nach der Pilotphase entschieden, dass die 
Wearable-Technologie nicht für den regelmäßigen 
Einsatz geeignet ist, wobei ergonomische Fragen 
entscheidend waren: Insbesondere Datenbrillen er-
wiesen sich in manchen Fällen wegen des Gewichts 
oder der Einschränkungen des Sichtfeldes als noch 
nicht geeignet für den Regelbetrieb.

Wenn keine negativen Gesundheitsauswirkun-
gen der Technologie festgestellt wurden, bestand 
der zweite Schritt darin, Vereinbarungen über die 
Nutzung der neuen Technologien zu schließen. In 
einigen Fällen wurden die Wearables einfach im 
Rahmen der allgemeinen Unternehmensverein-
barungen über die Nutzung von IT-Systemen be-
handelt. Alle untersuchten Unternehmen verfügten 
über Vereinbarungen, die Fragen des Arbeitneh-
merdatenschutzes regeln und insbesondere die 
Nutzung bestimmter Daten zur individuellen Ver-
haltens- und Leistungskontrolle ausschließen. In 
einigen Fällen wurde dieses Verbot in einer speziel-
len Vereinbarung zu Wearables ausdrücklich be-
kräftigt und durch zusätzliche Regelungen ergänzt. 
Solche Regelungen waren insbesondere:

 \ das Ausschalten der Wearables während der 
Pausenzeiten,

 \ die Deaktivierung bestimmter technischer 
Funktionen (z. B. Sensoren, die Körper-
funktionen messen) sowie

 \ Hygieneregeln, da die Geräte am Körper 
getragen werden (z. B. feste Zuordnung der 
Geräte zu Personen oder Regeln zur tägli-
chen Reinigung der Geräte).

Im Fokus der Betriebsräte standen also das Aus-
schließen einer Überwachungsnutzung der Wea-
rables und die Sicherstellung der Ergonomie. Dies 
funktionierte in den meisten Fällen und zeigt die 
Effektivität der Mitbestimmung im Hinblick auf 
diese Fragen. Sicherlich ist es auch bei einer stren-
gen Regulierung durch Betriebsvereinbarungen 
nicht auszuschließen, dass Vorgesetzte die von den 
Wearables geschaffenen Daten auswerten. Tech-
nisch besteht diese Möglichkeit durchaus. Aller-
dings betonten die interviewten Betriebsräte, dass 
es durch die Betriebsvereinbarungen ausgeschlos-
sen ist, dass diese Daten in Leistungsbeurteilungen 
oder anderen Kontexten genutzt werden. Ein Be-
triebsrat von RetailLog argumentierte:

„Und bei uns wird es auch gelebt. Selbst 
wenn man diese Daten erheben könnte, wenn 
das technisch möglich wäre… Es gibt ja auch 
technische Daten, die man nicht abwehren 
kann, wo man sagt, ok, das wird erhoben. Da 
kann man nichts gegen tun. Selbst dann wer-
den die niemals ausgewertet oder niemals 
gegen Dich verwendet. Das ist immer so in 
jeder Betriebsvereinbarung.“ (IV28)
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Allerdings zeigen die Fallstudien auch, dass Be-
triebsräte auch mobilisierungsfähig sein müssen, 
um ihre rechtlichen Möglichkeiten effektiv zu nu-
tzen. Deutlich wurde dies besonders im Fall Car-
Log4, der in unserem Sample den Extremfall eines 
schwachen Betriebsrats und eines sehr geringen 
gewerkschaftlichen Organisierungsgrades darstellt. 
In diesem Fall wurde der Einsatz von Wearables 
überhaupt nicht mit dem Betriebsrat besprochen 
und auch keine Gefährdungsbeurteilung durch-
geführt. Wearables (Datenbrillen) wurden hier im 
Kommissionierungsprozess eines für einen Auto-
mobilhersteller tätigen Logistikunternehmens eing-
esetzt. Die fehlende Prüfung der Ergonomiebedin-
gungen führte dazu, dass sich Beschwerden über die 
Datenbrillen häuften, weil diese zu schwer und die 
Displays zu klein waren. Dennoch dauerte es zwei 
Jahre, bis der Betrieb die Datenbrillen abschaffte 
und zu einem System mit Tablets und RFID-Arm-
bändern wechselte. Der Betriebsrat war einfach 
zu schwach, um die Interessen der Beschäftigten 
durchsetzen zu können.

Die Nutzung von Tablets und RFID-Armbändern 
stieß bei den Beschäftigten auf Zustimmung, auch 
wenn es keine Betriebsvereinbarung gab, die etwa 
die Nutzung der Daten für Leistungskontrolle 
verhindern würde. Aus der Sicht der Beschäftig-
ten reduzierten die Tablets und die Wearables die 
Arbeitsintensität, weil es nun nicht mehr nötig war, 
die Barcodes der aufgenommenen Waren zu scan-
nen. Zudem konnten angelernte Beschäftigte fle-
xibler und schneller in ungewohnten Arbeitspro-
zessen eingesetzt werden, was ebenfalls Zeitdruck 
reduzierte. Der Betriebsrat erklärte:

„Mit der Liste kamen immer wieder Fehler 
vor, das hat gedauert, bis die Leute das gut 
konnten. Nun ist die Anlernphase kürzer 
und Fehler kommen kaum vor.“ (IV27)

In zwei weiteren Fällen waren die Beziehungen 
zwischen Management und Betriebsrat zwar insge-
samt kooperativ und der Betriebsrat wurde entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben in die Implemen-

tierungsprozesse neuer Technologien einbezogen. 
Dennoch versuchte das Management den Verweis 
auf das Interesses der Beschäftigten an einer Er-
probung von Wearables für einen gewissen Druck 
auf den Betriebsrat zu nutzen. So berichtete der 
Betriebsrat bei CarLog1, dass die Einführung der 
Datenbrillen in der Intralogistik von den Beschäf-
tigten sehr positiv aufgenommen wurde, da sie den 
Kommissionierungsprozess sehr erleichtere. Ein 
Logistikarbeiter betonte, dass der Arbeitsprozess 
mit den Datenbrillen ruhiger und einfacher werde, 
weil die Arbeiter:innen die Informationen sehen 
und die Aufnahme bestätigen können, ohne ihre 
Hände nutzen zu müssen:

„Ich kann viel ruhiger mit der Brille arbei-
ten und habe mehr Luft. Mit dem Scanner 
verliere ich manchmal Zeit; muss doppelt 
laufen, um den Scanner abzulegen und wie-
der aufzunehmen.“ (IV20)

Nach Verhandlungen zwischen Management und 
Betriebsrat wurde eine Betriebsvereinbarung 
über die Einführung der Datenbrillen unterschrie-
ben, die als ein Erfolg des Betriebsrats betrachtet 
werden kann. Die Nutzung von Daten, die über 
die Datenbrillen erhoben werden, für individuel-
le Leistungs- und Verhaltenskontrolle wird darin 
ausgeschlossen. Die Aufnahmen der Kamera und 
des Mikrofons werden nicht gespeichert. Im Rah-
men eines Pilotprojekts musste eine Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt werden und die Einfüh-
rung von Management und Betriebsrat gemeinsam 
als unproblematisch im Sinne der Ergonomie und 
des Arbeitsschutzes eingestuft werden. Die Nut-
zung der Datenbrillen sollte freiwillig sein und den 
Mitarbeitenden sollten keine Nachteile erwachsen, 
wenn sie die Datenbrillen nicht nutzen.

Trotz dieses Erfolgs betonten die interviewten Be-
triebsratsmitglieder, dass der Verhandlungsprozess 
aus ihrer Sicht schwierig war. Das Management 
trat sehr frühzeitig an die Mitarbeitenden heran und 
stellte ihnen die Idee der Einführung von Daten-
brillen vor. Diese Idee stieß auf große Zustimmung 
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unter den Beschäftigten, was den Betriebsrat unter 
Druck setzte, die Erprobung der Technologie zu ak-
zeptieren. Zwar wurde relativ schnell erkannt, dass 
die Einführung in der Intralogistik kaum Auswir-
kungen auf die Arbeitsinhalte und dementsprechend 
auf die Entgelteinstufung haben würde. Allerdings 
schlug das Management auch Pilotprojekte in der 
Montage vor, was vom Betriebsrat kritischer gese-
hen wurde, da es hier zu einer Reduktion der Qua-
lifizierungsanforderungen und einer Entleerung der 
Arbeit kommen könnte. Zum Untersuchungszeit-
punkt war allerdings noch kein Pilotprojekt in der 
Montage gestartet.

Ähnliche Erfahrungen machte der Betriebsrat bei 
FoodLog. Eingesetzt wird hier ein Pick-by-Voice-
System. Der Einsatz dieses Systems hat die Arbeits-
inhalte in der Kommissionierung erheblich verän-
dert. Früher erhielten die Kommissionierer:innen 
Papierlisten darüber, was in die Lkws zu verladen 
war. Sie mussten nicht nur die aufgeführten Kis-
ten holen und verladen, sondern auch die Zusam-
menstellung der Paletten und die Reihenfolge der 
Verladung planen, damit die Last auch in den Lkw 
passte. Das benötigte einige Erfahrung und Kombi-
nationsfähigkeit. Nun übernimmt das digitale As-
sistenzsystem die optimale Zusammenstellung der 
Paletten und die Reihenfolge, in der die Kisten je-
weils abgeholt und auf die Paletten verladen wer-
den. Die Kommissionierer:innen bekommen die 
entsprechenden Schritte genau angesagt.

Im Hinblick auf die Arbeitsinhalte erscheint die 
Einführung des digitalen Assistenzsystems als eine 
Reduktion von Anforderungen und Entleerung der 
Arbeit. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkens-
wert, dass sowohl der interviewte Betriebsrat als 
auch der interviewte Kommissionierer die positi-
ve Wahrnehmung des digitalen Assistenzsystems 
durch die Beschäftigten betonten. Beide argumen-
tierten, dass sich im früheren Prozess der selbstän-
digen Planung durch die Beschäftigten immer wie-
der Fehler einschlichen, die großen Stress bei der 
Verladung erzeugten. Im neuen System kommen 

Fehler kaum mehr vor. Der Verlust an Verantwort-
lichkeit für die Planung des Prozesses wird von 
den Beschäftigten daher vor allem als eine Reduk-
tion von Stress und damit als eine Steigerung der 
Arbeitsqualität wahrgenommen.

„Wenn Sie von positivem Stress sprechen 
wollen – nicht hier. Ne, [die eigenständige 
Planung] war eine Belastung, das war eine 
enorme Belastung. Also wir haben am Tag, 
wenn ich bedenke, 400 Kunden vielleicht 
verladen. Das war Stress, das war richtig 
Stress.“ (IV17)

Das System ermöglicht auch eine engmaschige 
Kontrolle der Arbeit, da die Beschäftigten Mar-
kierungen an ihrem Standort und an den Geträn-
kekisten einscannen bzw. auch Prüfzahlen ansagen 
müssen. Um diese Kontrollmöglichkeiten entwi-
ckelte sich ein Konflikt zwischen Management und 
Betriebsrat. Das Management begann die Einfüh-
rung der Technologie ohne Konsultation mit dem 
Betriebsrat. Es war ein einzelnes, engagiertes Be-
triebsratsmitglied, das sich in die mit der Einfüh-
rung des Systems verbundenen Fragen eingearbei-
tet hatte und innerhalb des Betriebsrats wie auch 
innerhalb der Belegschaft mobilisierte – allerdings 
betonte der Betriebsrat, dass dazu erhebliche Über-
zeugungsarbeit bei der Belegschaft nötig war, die 
die Wearables und das Assistenzsystem als eine 
Erleichterung der Arbeit ansah. Aufgrund des ho-
hen Organisierungsgrades (90 %) und eines großen 
Rückhalts des Betriebsrats in der Belegschaft ge-
lang es schließlich, Druck zu erzeugen (Mitarbei-
tende weigerten sich, mit dem System zu arbeiten), 
sodass das Management 2006 eine Betriebsver-
einbarung mit dem Betriebsrat abschloss. Fest-
geschrieben wurde, dass die Daten des digitalen 
Assistenzsystems nicht für individuelle Leistungs-
kontrolle herangezogen werden können und „keine 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen“ haben dürfen. 
Zudem wurde festgelegt, dass die Mitarbeiter je-
derzeit das System pausieren können und dass die-
se Pausenzeiten nicht erfasst werden.
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Diese Fälle verdeutlichen die Herausforderungen 
für die Betriebsräte bei der Regulierung der neu-
en digitalen Technologien. Sie müssen in der Lage 
sein, Mitarbeitende für die kritischen Aspekte 
neuer Technologien zu sensibilisieren, auch dort, 
wo die Beschäftigten selbst experimentierfreudig 
sind. Dabei betonen die Betriebsräte, dass für die 
Beschäftigten die Nützlichkeit der Wearables im 
Arbeitsprozess im Vordergrund steht, die Fragen 

des Datenschutzes und der Kontrolle hingegen nicht 
ganz so bewusst wahrgenommen werden. Der Um-
gang damit setzt nicht nur sehr gute Kommunika-
tionsfähigkeiten, sondern auch eine gute Kenntnis 
der Technologien voraus. Wie die Fallstudien zei-
gen, sind Betriebsräte bei diesen Vorhaben erfolg-
reich, wenn sie motivierte Betriebsratsmitglieder 
haben, die diese Kommunikation mit den Beschäf-
tigten mit Engagement wahrnehmen (FoodLog).

5 Beschäftigte und ihre Sichtweise auf Wearables

Die Fallstudien hatten eine durchaus hohe Akzep-
tanz von Wearables insbesondere aufgrund der 
Nützlichkeit im Arbeitsprozess aufgezeigt, wobei 
Betriebsräte zumindest teilweise eine etwas geringe 
Sensibilität der Beschäftigten für Datenschutzfragen 
beklagten. Daher wollten wir in der quantitativen 
Befragung testen, wie Beschäftigte die beiden Di-
mensionen Nützlichkeit und Datenschutz gewichten.

Ein grundsätzlicher Befund der Befragung war, 
dass die Beschäftigten ein sehr differenziertes Bild 
davon hatten, welche Art der Datenerfassung durch 
Wearables und unter welchen Bedingungen sie die-
se akzeptabel fanden. Mit der Erfassung von Be-
wegungen waren 30 % der Befragten grundsätzlich 
und 45 % unter bestimmten Bedingungen einver-
standen; 25 % lehnten sie grundsätzlich ab. Mit der 
Erfassung von Körperzuständen waren 26 % der 
Befragten grundsätzlich und 51 % unter bestimm-
ten Bedingungen einverstanden; 23 % standen dem 
grundsätzlich ablehnend gegenüber. Die Erfassung 
von Emotionen wurde am kritischsten beurteilt: 
32 % waren grundsätzlich dagegen, 50 % konnten 
sie sich unter bestimmten Bedingungen vorstellen 
und nur 18 % akzeptierten sie grundsätzlich.

Die Zustimmung zur Erfassung von individuellen 
Daten durch Wearables war höher, wenn die Be-
schäftigten diese Technologie auch privat nutzten. 
So wurde beispielsweise die Erfassung von Bewe-

gungen von 32 % der Beschäftigten ohne private 
Erfahrung mit Wearables grundsätzlich abgelehnt, 
während es bei Beschäftigten, die diese Techno-
logie privat nutzten, nur 19 % waren. Das gleiche 
Muster zeigte sich auch im Hinblick auf die Erfas-
sung von Körperzuständen und Emotionen.

Es ist bemerkenswert, dass sich im Hinblick auf Al-
ter keine signifikanten Unterschiede bei der gene-
rellen Akzeptanz der Erfassung von individuellen 
Daten durch Wearables zeigten. Dies widerspricht 
der im öffentlichen Diskurs dominanten These, 
dass ältere Beschäftigte grundsätzlich den digitalen 
Technologien skeptischer gegenüberstehen als jün-
gere. Interessant ist zudem, dass Frauen der Erfas-
sung von Daten durch Wearables deutlich stärker 
zustimmten als Männer. Die Erfassung von Bewe-
gungsdaten fanden beispielsweise 37 % der Frau-
en grundsätzlich vorstellbar und nur 19 % waren 
grundsätzlich dagegen. Von den Männern stimmten 
25 % grundsätzlich zu und 29 % lehnten die Erfas-
sung von Bewegungsdaten grundsätzlich ab. Der 
Geschlechterunterschied bei der Erfassung von Be-
wegungsdaten ist statistisch signifikant (p<0,01). 
Eine Erklärung der Geschlechterunterschiede durch 
unterschiedliche berufliche Erfahrungen scheidet 
aus, denn zwischen Beruf und der Akzeptanz von 
Datenerfassung durch Wearables zeigten sich keine 
statistischen Zusammenhänge.
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Im Fokus unserer Befragung stand die Bedeutung 
der Nützlichkeit und des Umgangs mit den Daten, 
die von den Beschäftigten bei der Arbeit mit Wea-
rables als wichtig erachtet werden. Aus den 12 Ein-
zelitems für je beide Dimensionen haben wir je-
weils den Mittelwert gebildet. Diese Mittelwerte 
sagen uns, wie wichtig den Befragten jeweils der 
Umgang mit Daten (Datenschutz) und der Nutzen 
der Technologie für die eigene Arbeit sind. Dabei 
steht ein niedriger Wert (min. 0) für geringe An-
sprüche an Datenschutz bzw. Arbeitsnutzen („spielt 
für mich keine Rolle“) und ein hoher Wert (max. 
10) für starke Ansprüche an Datenschutz bzw. 
Arbeitsnutzen („ist mir besonders wichtig“).

Die folgenden Boxplots geben einen Überblick über 
erste deskriptive Ergebnisse (Abbildung 1). Für alle 
Auswertungen liegen die Verteilungen stark nach 
rechts verschoben, durchgängig waren den Befrag-
ten also Datenschutz und Arbeitsnutzen sehr wich-
tig. Wir wollen die Interpretation der Grafik bei-
spielhaft an den ersten beiden Boxplots erläutern: 
Der erste Boxplot stellt dar, wie wichtig den befrag-
ten Personen ein bestimmter Umgang mit Daten für 
die Akzeptanz der Erfassung von Emotionen war. 
Der Median liegt bei 8,65 – offenbar war das Krite-
rium sehr wichtig. 50 % der Befragten gaben Werte 
zwischen 6,6 und 9,6 an. Der zweite Boxplot stellt 
dar, wie wichtig den befragten Personen der Nut-
zen für die eigene Arbeit als Bedingungen für die 
Akzeptanz der Erfassung von Emotionen war. Der 
Median liegt bei 6,96 – offenbar war das Kriterium 

wichtig, allerdings deutlich weniger als das Krite-
rium des Umgangs mit den Daten. 50 % der Befrag-
ten gaben Werte zwischen 5,1 und 8,6 an.

Insgesamt zeigten sich hohe Ansprüche an Privat-
heit, die sich nur begrenzt zwischen der Erfassung 
von Emotionsdaten, körperbezogenen Daten und 
Bewegungen unterscheiden. Alle Ansprüche korre-
lieren zudem sehr stark. Im Hinblick auf alle drei Di-
mensionen gilt, dass die Anforderungen an den Um-
gang mit Daten höher sind als die Anforderungen an 
die Nützlichkeit der Daten für den Arbeitsprozess.

Die starken Zusammenhänge zwischen der Bewer-
tung der Datenerfassung in den Dimensionen Emo-
tion/Körper/Bewegung können darauf hinweisen, 
dass aufgrund der noch geringen Verbreitung von 
Wearables am Arbeitsplatz das Thema für viele Be-
fragte noch weitgehend hypothetischen Charakter 
hatte und daher die differenzierten Abfragedimen-
sionen nicht ausreichend trennscharf wahrgenom-
men wurden. Vertiefende multivariate Analysen zu 
den in dieser Befragung erstmal verwendeten Skalen 
sind geplant, aber nicht Gegenstand dieses Beitrags.

Wird die Analyse nach Geschlechtern differen-
ziert, zeigen sich bei Männern geringfügig höhe-
re Anforderungen an den Umgang mit Daten und 
den Arbeitsnutzen, die allerdings nur im Fall von 
Anforderungen an Datenschutz bei Emotionsdaten 
statistisch signifikant (p<0,05) sind.
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Abbildung 1: Median der Bedeutung des Umgangs mit Daten und des Nutzens von Daten für die Akzeptanz der 
Datenerfassung durch Wearables

Quelle: Eigene Darstellung. Zahlenangaben in den Balken für Median und (in Klammern) Standardabweichung. 
Ohne Ausreißer.

Wenn wir die Items für den Umgang mit den er-
fassten Daten betrachten (Abbildung 2), zeigen 
sich Schwerpunkte der Anforderungen. Die rela-
tiv gesehen geringste Bedeutung (wenngleich im-
mer noch hoch) haben Angebote von Schulungen 
für den Umgang mit Daten. Die höchste Bedeutung 
hat die Existenz einer allgemeinen Einspruchs-
möglichkeit gegen die Datenerfassung (Frage: Ich 
kann generell dieser Aufzeichnung widersprechen). 
Ebenso besonders wichtig als Bedingung für die 
Akzeptanz der Erfassung von Daten ist der Daten-
einblick (Frage: Ich habe Einblick in die Daten).

Der Einbezug des Betriebsrats und der Daten-
schutzbeauftragten erreichen etwas geringere Wer-
ten in der generell sehr nach oben tendierenden 
Gesamtskala. Die Befragung gibt allerdings keine 
Auskunft über das Vorhandensein von Betriebsrat 
und Datenschutzbeauftragten. Die Gründe für die 
geringe Bedeutung könnten daher in der fehlenden 
Erfahrung mit beiden Rollen liegen – sei es, weil 
es im Betrieb einen starken Betriebsrat und Daten-
schutzbeauftragten gab, die Fragen des Datenschut-
zes im Voraus lösten, sodass sie für die Beschäftig-
ten gar nicht sichtbar wurden; sei es, weil es keinen 
Betriebsrat oder Datenschutzbeauftragte gab.
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Abbildung 2: Bedingungen zum Umgang mit Daten

Quelle: Eigene Darstellung. Zahlenangaben in den Balken für Median und (in Klammern) 
Standardabweichung. Ohne Ausreißer.

Bei den zwölf Einzelfragen zum Nutzen in der 
Arbeit ist wie bei der Skala zum Umgang mit Daten 
zu bedenken: Hier wird nicht abgebildet, dass sich 
Beschäftigte den Einsatz von Wearables zu den ab-
gefragten Zielen bzw. Effekten wünschten (Abbil-
dung 3). Es geht stattdessen darum, welcher Nut-
zen den Beschäftigten wichtig wäre, wenn es denn 

zu einem Einsatz von Wearables am Arbeitsplatz 
käme. Insgesamt sind alle Werte dabei recht hoch, 
wenn auch etwas geringer als beim Umgang mit 
Daten. Vor allem sind die Mittelwerte insgesamt 
wieder recht nah beieinander. Alle zwölf Aspekte 
des Nutzens waren also ähnlich relevant. 
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Abbildung 3: Bedingungen zum Nutzen in Arbeit

Quelle: Eigene Darstellung. Zahlenangaben in den Balken für Median und (in Klammern) Standardabwe-
ichung. Ohne Ausreißer.

Bemerkenswert ist, dass die Frage Arbeit wird an-
spruchsvoller die insgesamt geringsten Mittelwerte 
zwischen 5,6 bei den Emotionen und 6,0 bei der 
Bewegungserfassung erreicht. Umgekehrt liegen 
die Antworten auf die Frage Arbeit wird einfacher 
im oberen Mittelfeld. Beide, auf den ersten Blick 
widersprüchlich erscheinenden Nutzenerwartun-
gen nach anspruchsvollerer und einfacherer Arbeit 
erreichen jedoch jeweils trotzdem hohe Werte, die 
man auch angesichts der qualitativen Ergebnisse 
der Fallstudien so interpretieren könnte: Wearables 
am Arbeitsplatz sollen die Arbeit weder verkompli-
zieren noch dequalifizierend wirken.

Am höchsten bewertet wurde jeweils der potentiel-
le Nutzen für die eigene Sicherheit und Gesundheit. 
So wäre den Befragten am wichtigsten, dass die Er-

fassung von Körperzuständen für sie auch den Nut-
zen generiert, mehr auf die eigene Gesundheit zu 
achten. Mit 7,4 ist dies der höchste Mittelwert bei 
allen zwölf Nutzungsfragen, dicht gefolgt von 7,3 
bei Bewegungen und bei Emotionen. Auch die Fra-
ge nach weniger Belastung erreichte über alle drei 
Dimensionen hinweg sehr hohe Werte, genauso wie 
der Anspruch an mehr Sicherheit durch Hinweise 
auf Gefahr und Gefährdungen. Insgesamt war also 
die Nutzungserwartung beim Einsatz von Weara-
bles bei den Beschäftigten am stärksten ausgeprägt 
in Hinsicht auf die Unversehrtheit des eigenen Kör-
pers und auf die Prävention im Hinblick auf Gefahr 
und Belastung.
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Im Mittelfeld lagen die Werte für die Unterstützung 
durch Wearables bei fehlerfreien Arbeiten sowie 
bei der Kontrolle der Güte der Arbeit, eine besse-

re Planbarkeit, bessere Entscheidungsfähigkeit und 
bessere Zusammenarbeit.

6 Schlussfolgerungen

Unsere Befunde passen zwar insgesamt gut zu den 
theoretischen Überlegungen im Hinblick auf die 
Rolle der Betriebsräte bei der Technologieimple-
mentierung und die Akzeptanz neuer Technologien 
durch Beschäftigte, werfen aber ein neues Licht auf 
bestimmte Positionen in der Forschungsdiskussion.

In unseren Fallstudien war der Umgang der Be-
triebsräte mit der Einführung von Wearables zwar 
von Unsicherheiten geprägt, wie dies in der For-
schung über Digitalisierungsprojekte bereits fest-
gestellt worden war (Matuschek & Kleemann, 
2018), allerdings konnten die Betriebsräte in den 
meisten Fällen den Technologieeinsatz erfolgreich 
regeln – die Unsicherheiten führten also nicht zu 
der von Matuschek und Kleemann als defensiv und 
passiv beschriebenen Haltung.

Für die Betriebsräte waren dabei neben der Ergo-
nomie der Datenschutz und die Verhinderung einer 
digitalen Leistungskontrolle die zentralen The-
men. Die Bedingungen der Datenproduktion und 
Datennutzung werden zu einem zentralen Feld der 
Arbeitspolitik.

Es ist bemerkenswert, dass die Betriebsräte betonten, 
dass die Beschäftigten nicht ganz so bewusst mit dem 
Thema Datenschutz umgehen, wie es nötig wäre. 
Dementsprechend versuchte das Management in ei-
nigen von uns untersuchten Fällen, die Beschäftig-
ten mit dem Nutzen der Wearables-Technologien für 
das Ausprobieren und Anwenden zu gewinnen und 
die Betriebsräte unter Druck zu setzen, zügig dem 
Einsatz der Wearables zuzustimmen. Diese Priori-
sierung der Nützlichkeit entspricht den Erwartungen 
des TAM (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2016).

Allerdings zeigt unsere Befragung, dass die Beschäf-
tigten den Umgang mit Daten deutlich höher bewer-
ten als die Nützlichkeit – wenngleich beide Dimen-
sionen für die Akzeptanz des Einsatzes der Wearables 
im Betrieb als wesentlich angesehen werden.

Dieses Auseinanderklaffen der Wahrnehmung der 
Betriebsräte in den Fallstudien und der quantitativen 
Beschäftigtenbefragung lässt verschiedene Inter-
pretationen zu: Es könnte sein, dass die Betriebsräte 
unter Umständen die Positionen der Beschäftigten 
nicht ganz korrekt deuten und das Thema Daten-
schutz deutlich größeres Mobilisierungspotential 
haben könnte. Eine weitere Möglichkeit ist, dass 
den Beschäftigten Datenschutz grundsätzlich wich-
tiger oder genauso wichtig ist wie Nützlichkeit, sie 
allerdings gewohnt sind, dass die Datenschutzfra-
gen vom Betriebsrat im Voraus geregelt werden 
– die Beschäftigten wären also schlicht nicht ge-
wohnt, diese Fragen in betrieblichen Auseinander-
setzungen in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich 
könnte es auch sein, dass sich hier das bekannte 
„Privacy Paradox“ (Kokolakis, 2017) wiederholt 
und die Befragten zwar auf der abstrakten Ebene 
Datenschutz höher als Nützlichkeit bewerten, bei 
konkreten Entscheidungen und Verhaltensweisen 
aber der Nützlichkeit den Vorzug geben. 

Insgesamt zeigt unsere Analyse das komplexe Feld, 
in dem die Betriebsräte die Einführung neuer Tech-
nologien manövrieren. Dabei müssen sie nicht nur 
eine Strategie gegenüber dem Management entwi-
ckeln, sondern auch berücksichtigen, welche Präfe-
renzen die Beschäftigten haben. Dazu gehört auch, 
dass sie mit Widersprüchen in den Haltungen und 
Verhaltensweisen der Beschäftigten umgehen und 
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neue Strategien der Information und Kommunika-
tion über Chancen und Gefahren der neuen digita-
len Technologien entwickeln müssen. In der Analy-

se dieser betrieblichen digitalen Arbeitspolitik liegt 
ein wichtiges zukünftiges Forschungsfeld.
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